Bebauungsplan "Erweiterung im Tal"
in der Ortsgemeinde Bekond
Kreis Trier-Saarburg

Abwéagung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Offentlichkeitsbeteiligung
gemaR § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behtérden und Trager sonstiger
Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB

1. Allgemeines zum Verfahren
2. Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
3. Stellungnahmen aus der Offentlichkeitsbeteiligung

Stand: Juni 2017
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1. Allgemeines zum Verfahren

Die Gemeinde Bekond hat am 16.03.2016 einen Aufstellungsbeschluss fiir die Erweiterung
des Baugebietes "Im Tal" gefasst. Damit soll eine im Innenbereich befindliche Grunflache
einer Bebauung zugefiihrt werden. Im Februar 2017 wurde der Entwurf des Bebauungs-
planes beschlossen und die Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange sowie der Offent-
lichkeit beschlossen. Vom 03.04.2017 bis 02.05.2017 wurde der Entwurf der Unterlagen
offentlich ausgelegt. In der gleichen Zeit wurden die Beh6rden angeschrieben, mit der Bitte,
bis zum 02.05.2017 eine Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf abzugeben. Dabei
hatte sowohl die Offentlichkeit als auch die Behorden die Gelegenheit, sich tber die Pla-
nung zu informieren und entsprechende Anregungen und Hinweise abzugeben.

AnschlieBend ist der Rucklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwagung bzw. Berlck-
sichtigung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt.

Nr.| Trager 6ffentlicher Belange, Behtrden

Eingang am

Anregungen und
Hinweise

1. |Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz

Landesdenkmalpflege

Geschéftsstelle Praktische Denkmalpflege
Erthaler Hof

Schillerstral3e 44

55116 Mainz

24.04.2017

Hinweise

2. |Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Zurmaiener StralRe 175
54292 Trier

02.05.2017

keine

3. |Landesamt flir Geologie und Bergbau
Emy-Roeder-Stral3e 5
55129 Mainz

25.04.2017

Hinweise

4. |Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum
Trier (A.R.T.)

Lowenbriickener Stralle 13/14

54290 Trier

26.04.2017

keine

5. |Deutsche Telekom Technik GmbH
PTI 14

Polcher Stral3e 15-19

56727 Mayen

13.04.2017

Hinweise

6. |Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz

Deworastrafie 8

54290 Trier

11.04.2017

Hinweise

7. |Verbandsgemeindewerke Schweich
Briickenstral3e 26
54338 Schweich/Mosel

04.04.2017

Hinweise
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Nr.

Trager offentlicher Belange, Behtrden

Eingang am

Anregungen und
Hinweise

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz

Direktion Landesarchaologie

Erdgeschichte

Niederberger Hohe 1

56077 Koblenz

04.04.2017

keine

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz

Direktion Archaologie

AulRenstelle Trier

Weimarer Allee 1

54290 Trier

31.03.2017

keine

10.

Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt
Willi-Brandt-Platz 1

54290 Trier

08.05.2017

Hinweise

Nr.

Offentlichkeitsbeteiligung

Eingang am

Anregungen und
Hinweise

Familie

Reinhold und Renate Herres
Pfarrer-Alten-StralRe 4
54340 Bekond

27.04.2017

Hinweise

. |Josef Herres und Erbengemeinschaft (Rein-

hold Herres, Johann Herres, Anna-Maria
Schoénhofen geb. Herres, Ricarda Schleimer
geb. Herres und Brigitte Rosch geb. Herres)
Pfarrer-Alten-Stral3e 2

54340 Bekond

27.04.2017

Hinweise

Herrn

Josef Herres
Pfarrer-Alten-StralRe 2
54340 Bekond

27.04.2017

Hinweise

Anwohner der Matthias-Kinn-Straf3e, Bekond

26.04.2017

Bedenken

Frau Stefanie Braun und Herr Arkadiusz
Plaskowicki

Matthias-Kinn-Strafle 12

54340 Bekond

26.04.2017

Hinweise

Frau Melanie Pies und Thomas Pies
Matthias-Kinn-StraRe 11
54340 Bekond

24.04.2017

Hinweise

Familie

Nicole und Michael Junglen
Brunnenstrafle 11

54340 Bekond

03.05.2017

Hinweise

Rz
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Hinweis:

Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung, die
abgegeben wurden, aufgefiihrt. Diese wurden zum gréf3ten Teil in der Originalfassung ab-
gedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die
Sachdarstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Originalstel-
lungnahmen kénnen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich eingesehen werden.
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2. Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange

2.1 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landes-
denkmalpflege, Geschéftsstelle Praktische Denkmalpflege, Mainz vom
24.04.2017

Sachbericht:

Sehr geehrte Damen und Herren,

soweit aus den vorgelegten Unterlagen erkennbar, sind denkmalpflegerische Belange insofern betrof-
fen, als sich die Kath. Pfarrkirche St. Klemens, KirchstraRe o. Nr., in unmittelbarer Nahe vom Pla-

nungsgebiet befindet.

Sie ist als Bauliche Gesamtanlage (§ 5 Abs. 2 DSchG) Bestandteil der Denkmalliste (www.gdke-
rip.de/kulturdenkmaler) und genieRt infolgedessen Umgebungsschutz it. § 4 Abs. 1 DSchG, der sich
u.a. auf angrenzende Bebauungen, Sichtachsen und stadtebauliche Zusammenhange beziehen kann.

Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange der Direktion Landesdenkmalpflege. Eine Stellungnahme

der Direktion Landesarchéologie ist gesondert einzuholen.

Abwdégunag:

Die Hinweise zur denkmalgeschitzten Katholischen Pfarrkirche St. Klemens in der Nahe
zum Plangebiet werden zur Kenntnis genommen. Ebenfalls wird der Umgebungsschutz zur
Kenntnis genommen. Durch die Bebauung wird lediglich eine bereits bestehende Bebau-
ung im benachbarten Neubaugebiet "Im Tal" fortgesetzt. Dies entspricht der derzeitigen
Bauweise. Die denkmalgeschitzte Kirche wird hierdurch nicht beeintrachtigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen: ..o
Stimmenthaltungen: .....................

2.2 Stellungnahme der Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Trier vom 02.05.2017
Sachbericht:
Es wird lediglich auf die Ausbauentscheidung der Vodafon Deutschland GmbH hingewie-

sen, dass dies nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien erfolgt. Interessenbekundung soll
an die Vodafone Kabel Deutschland GmbH gestellt werden.

Abwé&gung:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren ErschlielBungsplanung be-
ricksichtigt. Eine Abwagung ist nicht erforderlich.
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2.3 Stellungnahme des Landesamtes fir Geologie und Bergbau, Mainz vom
26.04.2017

Sachbericht:
Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht des Landesamtes fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden
zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewer-
tungen gegeben:

Bergbau / Althergbau:

Die Prifung der hier vorliegenden Unterlagen ergab, dass der ausgewiesene Bebau-
ungsplan "Erweiterung Im Tal" von dem auf Eisen verliehenen Bergwerksfeld "Becond
I" iiberdeckt wird. Das Bergrecht fir das Bergwerksfeld wird von der Firma Arcelor
Mittal Bremen GmbH, Carl-Benz-StrafRe 30, 28237 Bremen aufrechterhalten.

Uber tatséchlich erfolgten Abbau in diesem Bergwerksfeld liegen unserer Behirde
keine Dokumentationen oder Hinweise vor. In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt
kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht.

Da wir keine Kenntnisse Gber eventuelle Planungen der o.g. Bergwerkseigentiimerin
in Bezug auf das aufrecht erhaltene Bergwerkseigentum haben, empfehlen wir lhnen,

sich mit der Firma ArcelorMittal Bremen GmbH in Verbindung zu setzen.
Boden und Baugrund

~ allgemein:

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die einschligigen Regelwerke (u.a.
DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu beriicksichtigen. Fur Neubauvor-

haben oder gréBere An- und Umbauten (insbesondere mit Lastz-‘inderungen) warden
objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.

-

— mineralische Rohstoffe:

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeclogischer Sicht keine Ein-
wiénde,
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— Radonprognose:

Seit unserer Stellungnahme vom 10.02.2009 (Az.: 3240-0981-06//3) liegen uns neue
Informationen zur Radonprognose vor:

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches mit intensiver Bruchtektonik, in dem
ein erhdhtes bis hohes Radonpotential bekannt ist bzw. nicht ausgeschlossen werden
kann.

Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden drin-
gend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage fiir die Bauplaner und Bauherren
sein, sich ggf. fur bauliche VorsoergemaRnabmen zu entscheiden.

Wir bitten darum, uns die Ergebnisse der Radonmessungen mitzuteilen, damit diese
in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-
Pfalz beitragen.

Studien des Landesamtes fur Geologie und Bergbau haben ergeben, dass flir

Messungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen) not-

wendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus

dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeitrdumen sehr stark schwankt. Dafiir

sind insbesondere Witterungseinflisse wie Luftdruck, Windstarke, Niederschlage oder

Temperatur verantwortlich. Nur so k&nnen aussagefdhige Messergebnisse erzielt
werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsflache an
mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuftihren. Die Anzahl kann aber
in Abhéngigkeit von der geologischen Situation auch h&her sain.

Die Arbeiten solliten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbliro
ausgeflhrt werden und dabei die folgenden Posten enthalten:

- Begehung der Flache und Auswah! der Messpunkte nach geologischen Kriterien:

- Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei
bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes:

-  Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter:

- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur
Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jahrlichen
Radonverfugbarkeit;

- Kartierung der Ortsdosisteistung (gamma):

- Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.
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Fragen zur Geoclogie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durehfithrung der Radon-
messung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das Landesamt far Geologie
und Bergbau. Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsa-

nierungen kdnnen dem "Radon-Handbuch” des Bundesamts fur Strahlenschutz
entnommen werden.

Fur bauliche MaBnahmen zur Radonpravention wenden Sie sich bitte an das Landes-
amt fur Umwelt (Radon@ifu.rip.de).

Abwé&gunag:

Die Hinweise zum Bergbau/Altbergbau zum Bergwerksfeld der Firma Arcelor Mittal Bremen
GmbH werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis in den
Planunterlagen. Aufgrund der Lage des Plangebietes ist mit keinen Konflikten hinsichtlich
des Bergrechts zu rechnen.

Die allgemeinen Hinweise zu Boden und Baugrund zur objektbezogenen Baugrundunter-
suchung werden ebenfalls zur Kenntnis genommen und sind in den Unterlagen bereits
dargestellt.

Der Hinweis, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwande bestehen, wird zur
Kenntnis genommen.

Die Hinweise zur Radonprognose werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. In den Unter-
lagen sind hierzu bereits ausreichend Informationen zum Umgang mit Radon enthalten.
Eine Radonuntersuchung seitens der Gemeinde wird nicht durchgefiihrt. Hier ist jeder
Bauherr selbst in der Verantwortung, hier eigene Untersuchungen durchzufiihren oder
technische Vorkehrungen zu treffen, um das Eindringen von Radon in Wohngebaude zu
verhindern.

Eine Anderung der Planung ist nicht erforderlich.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: .
Nein-Stimmen: ..o
Stimmenthaltungen: .....................

2.4 Stellungnahme des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier vom
26.04.2017

Sachbericht:

Es wird erklart, dass gegen das Bebauungsplanverfahren seitens der A.R.T. grundsétzlich
keine Bedenken bestehen, wenn die Abfalle an der Wendeanlage fir 3-achsige Abfall-
sammelfahrzeuge (Fahrzeuglange 12 m) bereitgestellt werden.
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Abwé&gung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Wendem©oglichkeit wurde so dimensio-
niert, dass ein 3-achsiges Mullfahrzeug wenden kann. Eine Abwagung ist nicht erforderlich.

2.5 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Mayen vom 13.04.2017

Sachbericht:

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken Ihnen fiir die Mitteilung lhrer Planungsabsichten.

Die Telekom Deutschland GmbH - als Netzeigenttimerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs.
1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollméchtigt, alle Rechte und
Pflichten der Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen
wir wie folgt Stellung:

Gegen die 0. a. Planung haben wir keine Einwande, Wir weisen jedoch auf folgendes hin:

Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland
GmbH zur Versorgung des o. g. Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die
Telekom Deutschland GmbH. Daher ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien (TK-Linien)
erforderlich.

Daher beantragen wir folgendes sicherzustellen,

- dass flir den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im ErschlieBungsgebiet eine
ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der kiinftigen Straen und Wege méglich ist,
- dass auf Privatwegen (Eigentimerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Telekom Deutschland
GmbH als zu belastende Flache festzusetzen entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 BauGB eingeraumt
wird,

- dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen nach
DIN 1998 vorgenommen wird und eine Koordinierung der TiefbaumaRnahmen fiir Straenbau und
Leitungsbau durch den Erschliefungstrager erfolgt.

Wir bitten folgenden fachlichen Hinweis in die Begriindung des Bebauungsplanes aufzunehmen.

In allen Straien bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone
in einer Breite von ca. 0,30 m fir die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen,
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das ,Merkblatt Baume, unterirdische Leitungen und
Kandle" der Forschungsgesellschaft fir Straien- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten.
Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und
Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden.
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Fur den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem
Strafienbau und den BaumaBnahmen der anderen Leitungstrager ist es notwendig, dass fir die
Arbeiten der Telekom Deutschland GmbH ein mit uns abgestimmtes eigenes Zeitfenster eingeplant
wird.

Bitte informieren Sie uns 3 Monate vor Beginn der ErschlieBungsarbeiten, damit alle
Koordinationsvorteile fiir den Aufbau der Telekommunikationsversorgung genutzt werden konnen,

Bitte beteiligen Sie uns weiterhin im Rahmen des Bauleitplanverfahrens bei der Aufstellung von
Bebauungsplanen geméaf § 4 des BauGB.

Abwé&gunag:

Die allgemeinen Hinweise zur ErschlieBung des Baugebietes werden zur Kenntnis ge-
nommen, sind jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes und werden bei der weiteren Er-
schlieBungsplanung berlicksichtigt. Eine Abwéagung ist deshalb nicht erforderlich.

2.6  Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Trier vom 11.04.2017

Sachbericht:

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu der Planung nehme ich wie folgt Stellung:
Bodenschutz/ Abfallwirtschaft:

Teile des Plangebietes wurden bisher intensiv weinbaulich genutzt. Es besteht daher
der Verdacht, dass dort die langjahrige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie
die mégliche Nutzung von teerdl- oder salzimpragnierten Weinbergpfahlen zu Ein-
tragen und einer Anreicherung von Schadstoffen im Boden gefiihrt haben.

Erhohte Schadstoffgehalte kénnen in kiinftigen Nutzgarten zu Gefahren hinsichtlich
der Wirkungspfade Boden - Mensch und Boden - Nutzpflanze fiihren. Weiterhin
kénnen sich bei erhdhten Schadstoffgehalten Einschrankungen bei der Verwertung
von Bodenaushubmassen ergeben.

Ich empfehle daher zunachst orientierende Bodenuntersuchungen (Oberboden von 0-
30 cm und Unterboden von 30-60 cm) im Rahmen des Planverfahrens. Als
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Untersuchungsparameter sollten hierbei Arsen, Blei, Cadmium, Nickel, Quecksilber,
Kupfer, Zink, Thallium, Chrom, PAK, PCB, TOC sowie Organochlorpestizide berick-
sichtigt werden.

Die Untersuchungsergebnisse sind hinsichtlich der in der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) genannten Wirkungspfade sowie im Hinblick auf die
Verwertung von Aushubmaterial (Technische Regel Boden der LAGA) zu bewerten.

Bezlglich des Parameters Kupfer kann festgehalten werden, dass bis zu einem
Kupfergehalt von 200 mg/kg Boden eine uneingeschrankte Nutzgartennutzung zulas-
sig ist, bis 400 mg/kg méglichst eine umweltvertréagliche Verwertung nach abfallwirt-
schaftlich-bodenschutzrechtlichen Anforderungen im Planungsgebiet realisiert werder
soll und bei Kupfergehalten > 400 mg/kg grundsétzlich eine Entsorgung/Deponierung
in Frage kommt. Auf die diesbeziiglichen Informationen auf der Internetseite des
Ministeriums fir Umwelt, Energie, Erndhrung und Forsten unter
https://mueef.rlp.de/de/themen/klima-und-
ressourcenschutz/bodenschutz/rundschreiben-und-arbeitshilfen/rundschreiben/ wird

hingewiesen.

Abwé&gunag:

Die Hinweise zu mdglichen Schadstoffgehalten durch die landwirtschaftlichen Vornutzun-
gen werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis in den Unter-
lagen und es wird eine Empfehlung fur die Bauherren aufgenommen, hier eigene Untersu-
chungen vorzunehmen bzw. auf die Anpflanzung von Nutzpflanzen zu verzichten.

Sachbericht:

Abwasserbeseitigung:

Im néchsten Verfahrensschritt ist der Nachweis Uber die ausreichenden Rilckhalte-
maoglichkeiten (evtl. Reserve im Baugebiet ,Im Tal*) vorzulegen.

Die Anderung der wasserrechtlichen Erlaubnis ist rechtzeitig vor Baubeginn zu
beantragen.

Abwé&gung:

Die Hinweise zum Nachweis der Riickhaltemoglichkeiten sowie zur Anderung der wasser-
rechtlichen Erlaubnis werden zur Kenntnis genommen: Die wasserrechtliche Erlaubnis wird
rechtzeitig vor Baubeginn geandert.
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Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen: ...
Stimmenthaltungen: .....................

2.7 Stellungnahme der Verbandsgemeindewerke Schweich vom 04.04.2017

Sachbericht:

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Verfahren haben wir folgende Hinweise:

Trinkwasserversorgung:
Der Bereich kann Uber entsprechend dimensionierte neue Leitungen an die &ffentliche
Wasserversorgung angeschlossen werden.

Léschwasser:
In Bekond steht Léschwasser aus der éffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage bis in
eine Grokenordnung von 13,3 I/s (48 cbm/h Uber max. 2 h = 96 com/2h) zur Verfiigung.

Schmutzwasser:

Das Gebiet wird im Trennsystem entwéssert. Der Bereich kann (iber entsprechend
dimensionierte neue Leitungen an die offentliche Abwasserableitung angeschlossen
werden.

Niederschlagswasser:
Das anfallende Uberschiissige Regenwasser ist dem wasserwirtschaftlichen Konzept
entsprechend zu behandeln.

Mit der Festsetzung der GFZ auf 0,3 sind wir angesichts der damit einhergehenden
geringeren Beitragseinnahmen nicht einverstanden. In Realitét wird diese Regelung
ohnehin durch gelibte Praxis nicht eingehalten. Daher sollte eine GFZ von 0,4 (wie in
anderen/Féllen auch) festgeschrieben werden.

Abwagung:

Der Hinweis, dass die ErschlieBung von Trink-, Losch- und Schmutzwasser gesichert ist,
wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zum Niederschlagswasser, dass dies gemaf
dem wasserwirtschaftlichen Konzept zu behandeln ist, werden ebenfalls zur Kenntnis ge-
nommen. Die Hinweise, die GFZ von 0,3 auf 0,4 festzusetzen (Korrektur: Es handelt sich
hierbei um die Grundflachenzahl/GRZ) wird beibehalten, da die Gemeinde eine zu hohe
Verdichtung in diesem Bereich auch aufgrund der Regenwasserbewirtschaftung verzichten
mdchte. Die dadurch geringen Beitragseinnahmen sind nicht Inhalt des Bebauungsplanver-
fahrens und sind durch entsprechende Satzungen zu regeln.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen: ..o
Stimmenthaltungen: .....................
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2.8 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direkti-
on Landesarchéaologie, Erdgeschichte, Koblenz vom 04.04.2017

Sachbericht:

Es wird erklart, dass aus Sicht der Direktion Landesarchaologie, Erdgeschichte, keine Be-
denken bestehen.

Abwéagunag:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwégung ist nicht erforderlich.

2.9 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direkti-
on Landesarchéaologie, AuR3enstelle Trier vom 31.03.2017

Sachbericht:

Es wird erklart, dass von der Planung keine bekannten archdologischen Fundstellen betrof-
fen sind.

Abwdégunag:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwégung ist nicht erforderlich.

2.10 Stellungnahme der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Kreisentwicklung, Bauen
und Umwelt, Trier vom 08.05.2017

Sachbericht:
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu dem o.g. Bebauungsplan nehmen wir wie folgt Stellung:

Texifestsetzungen:

zu l.2:

Die Festsetzung von Einzel- und Doppelhdausern fiihrt im  spateren
Genehmigungsverfahren regelmafig zu Problemen, da der Erstbauende im
Wesentlichen die Bebauung vorgibt.

Es sollten entweder Einzel- oder Doppelhauser festgesetzt werden.

Abwégunag:

Der Hinweis zum Genehmigungsverfahren wird zur Kenntnis genommen. Es soll trotzdem
bei dieser Festsetzung bleiben, da die Einzelhausbebauung der Nachfrage entspricht,
Doppelhausbebauung jedoch aus energetischen Griinden die bessere Bauform ist. Des-
halb sollen beide Haustypen erlaubt bleiben.
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Sachbericht:

zu ll.4.

Die Regelungen zu Stutzmauern entspricht nicht den Bestimmungen des § 8 LBauO, da
bei einem Abstand von 1,50m zwischen den beiden Stiitzmauern und einer Mauerhdhe
von 1,50m die zuldssige Gesamthdhe im Grenzbereich 3m betragt.

Eine entsprechende zeichnerische Darstellung untermauert diese Auffassung noch.

Im Grenzbereich sind Stlitzmauern jedoch nur bis zu einer Héhe von 2m zulassig.

Hier werden nachbarrechtliche Belage betroffen die zum Beispiel bei einem Verfahren
nach § 67 LBauO (Freistellungsverfahren) nicht rechtlich Gberprift wirden und dies zu
rechtlichen Auseinandersetzungen flhrt.

Abwdéguna:

Die Regelungen zu Stitzmauern in Bezug auf die Festsetzungen gemafl LBauO werden
zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ein entsprechender redaktioneller Hinweis zur LBauO
in den Textlichen Festsetzungen. Die getroffene Festsetzung erméglicht eine gestalterisch
bessere Einbindung in das topografisch stark bewegte Gelande in die Umgebung.

Sachbericht:

Planzeichnung:

Der Bereich der ausgewiesenen WAZ2 - Flache liegt noch im Bereich des alten
Bebauungsplanes: ,, Im Tal* mit der Festsetzung als 6ffentliche Grinflache.

Die Begriindung enthalt keine Aussage hierzu und der Uberdeckungsbereich ist auch im
Plan nicht gekennzeichnet.

Die Darstellung einer privaten Griinflache mit der angegebenen Begriindung ist aus
unserer Sicht aulerst fragwurdig.

Abwé&gunag:

Die neueste Uberlagerung mit dem Bebauungsplan "Im Tal" wird zur Kenntnis genommen.
Es erfolgt im Plan eine Kennzeichnung des Uberlagerungsbereiches. An der Darstellung
der privaten Grunflachen wird festgehalten, da es sich hierbei um eine bestehende Streu-
obstwiese handelt, die erhalten werden soll.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: .
Nein-Stimmen: ..o
Stimmenthaltungen: .....................
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3. Stellungnahmen aus der Offentlichkeitsbeteiligung

3.1 Stellungnahme von Familie Reinhold und Renate Herres, Bekond vom
27.04.2017

Sachbericht:

Sehr geehrter Herr Biirgermeister Paul Reh,

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den am 03.04. bis 02.05.2017 bekanntgegebenen Bebauungsplan ,,Erweiterung im Tal“
mdchten wir folgende Einwéinde vorbringen:

Es handelt sich um die beiden Grundstiicke 98 und 99 im Flur 12.

Wir sind nicht damit einverstanden, dass die Grundstiicke 98 und 99 im Flur 12 als Griinfléiche
ausgewiesen werden, da wir unser Grundstiick selbst erschlieBen méchten und sich dadurch die
ErschlieBungskosten fiir uns erhhen.

Fiir die Anlieger dieser genannten Grundstiicke wird die Stralle genauso hergerichtet und spiter
befahren um ihre Grundstiicke zu erreichen zum Nulltarif und das auf unsere Kosten.

Desweiteren soll der Wirtschaftsweg 1 m breiter werden, obwohl damals gegen Widerspruch 1,5 m
in der Breite einbehalten worden sind.

Zum Wohle der Allgemeinheit handeln Sie so nicht, ansonsten kénnen Sie unser Grundstiick auch
als Griinflache ausweisen.

Abwégunag:

Die Hinweise zu den Grundstiicken 98 und 99, das als Griinflache ausgewiesen ist, werden
zur Kenntnis genommen. Das Grundstick wird durch eine 6ffentliche Griunflache von der
Verkehrsflache abgegrenzt und ist somit nicht erschlossen, sodass auch nachtraglich keine
Baugenehmigung erteilt werden kann. Somit kénnen flr dieses Grundstick auch keine
ErschlieBungskosten erhoben werden.

Die Hinweise zum Wirtschaftsweg werden zur Kenntnis genommen. Der Wirtschaftsweg
muss auf mindestens 4,0 m Breite ausgebaut werden, um eine ErschlieBung der angren-
zenden Grundstlcke sicher zu stellen, da auch Rettungsfahrzeuge etc. diesen Weg befah-
ren missen. Eine Ausfahrt zur Matthias-Kinn-Stral3e ist nicht vorgesehen. Dies ist aber
nicht Inhalt eines Bebauungsplanes. Die Gemeinde halt deshalb an ihrer Planung fest.
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Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen: ...
Stimmenthaltungen: .....................

3.2 Stellungnahme von Herrn Josef Herres und Erbengemeinschaft, Bekond vom
27.04.2017

Sachbericht:
Sehr geehrter Herr Biirgermeister Paul Reh,

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den am 03.04. bis 02.05.2017 bekanntgegebenen Bebauungsplan ,,Erweiterung im Tal*
mochten wir folgende Einwiinde vorbringen:

Es handelt sich um die beiden Grundstiicke 98 und 99 im Flur 12.

Wir sind nicht damit einverstanden, dass die Grundstiicke 98 und 99 im Flur 12 als Griinfliche
ausgewiesen werden, da wir unser Grundstiick selbst erschlieBen mochten und sich dadurch die
ErschlieBungskosten fiir uns erhdhen.

Fiir die Anlieger dieser genannten Grundstiicke wird die StraBe genauso hergerichtet und spiter
befahren um ihre Grundstiicke zu erreichen zum Nulltarif und das auf unsere Kosten.

Desweiteren soll der Wirtschaftsweg 1 m breiter werden, obwohl damals gegen Widerspruch 1,5 m
in der Breite einbehalten worden sind.

Zum Wohle der Allgemeinheit handeln Sie so nicht, ansonsten kénnen Sie unser Grundstiick auch
als Griinfliche ausweisen.

Abwégunag:

Die Hinweise zu den Grundstiicken 98 und 99, das als Griinflache ausgewiesen ist, werden
zur Kenntnis genommen. Das Grundstick wird durch eine 6ffentliche Griunflache von der
Verkehrsflache abgegrenzt und ist somit nicht erschlossen, sodass auch nachtréaglich keine
Baugenehmigung erteilt werden kann. Somit kénnen flr dieses Grundstick auch keine
ErschlieBungskosten erhoben werden.
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Die Hinweise zum Wirtschaftsweg werden zur Kenntnis genommen. Der Wirtschaftsweg
muss auf mindestens 4,0 m Breite ausgebaut werden, um eine ErschlieBung der angren-
zenden Grundstlicke sicher zu stellen, da auch Rettungsfahrzeuge etc. diesen Weg befah-
ren missen. Eine Ausfahrt zur Matthias-Kinn-Stral3e ist nicht vorgesehen. Dies ist aber
nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Die Gemeinde hélt deshalb an ihrer Planung fest.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: .
Nein-Stimmen: ...l
Stimmenthaltungen: ............c........

3.3 Stellungnahme von Herrn Josef Herres, Bekond vom 27.04.2017
Sachbericht:

Sehr geehrter Herr Biirgermeister Paul Reh,

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den am 03.04. bis 02.05.2017 bekanntgegebenen Bebauungsplan ,,Erweiterung im Tal*
mdchten wir folgende Einwiéinde vorbringen:

Es handelt sich um die beiden Grundstiicke 98 und 99 im Flur 12.

Wir sind nicht damit einverstanden, dass die Grundstiicke 98 und 99 im Flur 12 als Griinfléiche
ausgewiesen werden, da wir unser Grundstiick selbst erschlieBen méchten und sich dadurch die
ErschlieBungskosten fiir uns erhthen.

Fiir die Anlieger dieser genannten Grundstiicke wird die StraBe genauso hergerichtet und spiter
befahren um ihre Grundstiicke zu erreichen zum Nulltarif und das auf unsere Kosten.

Desweiteren soll der Wirtschaftsweg 1 m breiter werden, obwohl damals gegen Widerspruch 1,5 m
in der Breite einbehalten worden sind.

Zum Wohle der Allgemeinheit handeln Sie so nicht, ansonsten kénnen Sie unser Grundstiick auch
als Griinfliche ausweisen.

Abwagunag:

zur Kenntnis genommen. Das Grundstick wird durch eine 6ffentliche Grinflache von der
Verkehrsflache abgegrenzt und ist somit nicht erschlossen, sodass auch nachtraglich keine
Baugenehmigung erteilt werden kann. Somit kénnen fur dieses Grundstick auch keine
ErschlieBungskosten erhoben werden.
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Die Hinweise zum Wirtschaftsweg werden zur Kenntnis genommen. Der Wirtschaftsweg
muss auf mindestens 4,0 m Breite ausgebaut werden, um eine Erschlieung der angren-
zenden Grundstlicke sicher zu stellen, da auch Rettungsfahrzeuge etc. diesen Weg befah-
ren missen. Eine Ausfahrt zur Matthias-Kinn-Stral3e ist nicht vorgesehen. Dies ist aber
nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Die Gemeinde héalt deshalb an ihrer Planung fest.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: .
Nein-Stimmen: ...l
Stimmenthaltungen: ............c........

3.4 Stellungnahme der Anwohner der Matthias-Kinn-StralBe, Bekond vom
26.04.2017

- Melanie und Thomas Pies, Matthias-Kinn-Strafte 11

- Nicole und Michael Junglen, Brunnen Strafl3e 11

- Stefanie Braun und Arkadiusz Plaskowicki, Matthias-Kinn-Straf3e 12
- Marion Fisch und Frank Kalteyer, Matthias-Kinn-StralRe 3

- Arno Lex, Matthias-Kinn-Stral3e 6

- Yvonne Grosdidier und Alexander Keiler, Matthias-Kinn-Straf3e 9
- Johannes Remche, Matthias-Kinn-Stral3e 7

- Natalia und Peter Remche, Matthias-Kinn-StrafRe 5

- Alissa und Horst Melchisedech, Matthias-Kinn-Straf3e 2

- Simone und Patrick Cillien, Matthias-Kinn-StralRe 1

- Daniela Maslan-Mayer und Norman Greis, Rochusweg 17

Sachbericht:

legen hiermit gegen den Beschluss des Gemeinderats der Ortsgemeinde Bekond vom 16.03.2016
bzgl. Aufstellung des Bebauungsplanes Erweiterung Baugebiet Im Tal, 54340 Bekond — Vorgestellte
Zufahrt zu den geplanten Grundstiicken von der Matthias-Kinn-StraRe zwischen Flur 190 und 147

EINSPRUCH

ein. Wir sind allesamt Nachbarn bzw. Bewohner und Anlieger der Matthias-Kinn-Strasse und
widersprechen ausdriicklich der oben genannten Beschlussfassung des Gemeinderates vom
16.03.2016, insbesondere des bei der Sitzung vorgesteliten Bebauungsplanes mit der
vorgeschlagenen Zufahrt zu den neu geplanten Grundstiicken/Grundstiick. Die Matthias-Kinn-Strasse
ist eine ruhige und familienfreundliche Sackgasse, was fiir mehrere Parteien einen
ausschlaggebenden Grund fiir den Grundstiickskauf darstellte. Dies wurde von dem Biirgermeister
Herr Paul Reh, mehreren Parteien vor dem Kauf miindlich zugesichert. ,

Wir bitten daher von einer Umsetzung einer jeden Zufahrt von der Matthias-Kinn-Strasse (zwischen
Flur 147 und 190) zu den neu zu erschlieRBenden Grundstiicken abzusehen.
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Abwé&gung:

Der Hinweis zur familienfreundlichen Sackgasse der Matthias-Kinn-Straf3e wird zur Kennt-
nis genommen. Derzeit ist nicht beabsichtigt, eine Ausfahrt zur Matthias-Kinn-Stral3e zu
ermdglichen. Dies kann durch entsprechende verkehrslenkende MaRRnahmen sichergestellt
werden. Der geplante Wohnweg wird allerdings fir Fuldganger begehbar sein. Dies ist je-
doch nicht Inhalt des Bebauungsplanes.

Eine Anderung der Planung ist deshalb nicht erforderlich.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen: ...
Stimmenthaltungen: .....................

3.5 Stellungnahme von Frau Stefanie Braun und Herrn Arkadiusz Plaskowicki, Be-
kond vom 26.04.2017

Sachbericht:

Sehr gechrte Damen und Herren,

Bezugnehmend auf den Bebauungsplan ,,Erweiterung im Tal* in der Ortsgemeinde Bekond, méchten
wir im Rahmen der Offenlegung des Planentwurfs folgende Stellungnahme abgeben.

« Der in der Verbandsgemeinde Schweich offengelegte Planentwurf entspricht nicht dem
Bebauungsplan, der im Rahmen der Gemeinderatssitzung vom 14. November 2016 besprochen
und von den Mitgliedern des Gemeinderats beschlossen wurde.

Die ErschlieBung des Baugebietes soll gemifl Gemeinderatsbeschluss iiber den BrunnenstraBe erfolgen,
die ErschlieBungsstrafe soll als Sackgasse ausgebaut und ggf. durch einen Poller ergéinzt werden (siche
auch Anlage 1, Punkt 3). Folglich bleibt auch die Matthias-Kinn-Strafie in ihrer derzeitigen Form als
Sackgasse bestehen. Dies wurde auf Wunsch der Anwohner im Gemeinderat ausfiihrlich besprochen und
in der Planung beriicksichtigt. Diesbeziiglich hatten die Anwohner bereits im Mérz vergangenen Jahres
die Ortsgemeinde Bekond angeschrieben und um Beriicksichtigung im Planverfahren gebeten.

Der veréffentlichte Planentwurf sieht nun jedoch vor, dass das Baugebiet iiber die Matthias-Kinn-StraBBe
erschlossen werden soll. Eine ErschlieBung der Flurstiicke 70, 68/2 und 67/4 iiber den Brunnenstrafe ist

in dieser Planung nicht mehr vorgesehen (siehe ,,Erweiterung im Tal in der Ortsgemeinde Bekond —
Begriindung®, Punkte 3.3.7 und 4.2.).

*  Die Matthias-Kinn-Strale wurde im Rahmen der ErschlieBung des Baugebietes ,,Im Tal*
bewusst als Sackgasse angelegt. Der Zuschnitt der Flurstiicke 147 und 190, sowie die gewiihlte
Strafien- bzw. Wegflihrung ermdglichen keine Nutzung als DurchfahrtsstraBe (siehe Anlage 3).

Eine Zufahrt zu den Flurstiicken 70, 68/2 und 67/4 ist durch diesen Engpass (max. 3 Meter in
Verbindung mit enger Abwickelung) nicht alltagstauglich. Aus unserer Sicht kann eine sinnvolle

ErschlieBung der Grundstiicke fiir PkW, Lieferverkehr sowie Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge nur
iber den Brunnenstrafe erfolgen.
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Fiir einen Vor-Ort-Termin zur Besichtigung der Gegebenheiten stehen wir Thnen gerne zur Verfiigung.

Abwé&gung:

Die Hinweise zur ErschlieBung Uber die Matthias-Kinn-StraBe werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es ist weiterhin beabsichtigt, dass die HaupterschlieBung tber die Brunnenstra-
3e erfolgt. Trotzdem bleibt eine Anbindung zur Matthias-Kinn-Straf3e erhalten. Eine Durch-
fahrt ist jedoch nicht vorgesehen, was durch verkehrslenkende Mafl3nahmen erfolgen kann.
Die verkehrslenkenden MaRRnahmen sind jedoch nicht Inhalt eines Bebauungsplanes. Der
Bebauungsplan sieht nur die Verkehrsflachen vor, die auch fur die ErschlieBung des ge-
samten Plangebietes erforderlich sind. Der Wohnweg wurde deshalb auf 4,0 m Breite aus-
gebaut, um die ErschlieBung der drei Grundstiicke zu ermdglichen. Inwiefern ein Verkehr
uber die Matthias-Kinn-StraRe erfolgt, ist in den Unterlagen so nicht dargestellt. Eine Ande-
rung ist deshalb nicht erforderlich.

Der Hinweis, dass der offengelegte Planentwurf nicht mit dem Bebauungsplan vom No-
vember 2016 entspricht, wird zurlickgewiesen. Der Bebauungsplan von November 2016
wurde nochmals aufgrund verschiedener Anregungen geandert und vom Gemeinderat
auch so beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen: ..o
Stimmenthaltungen: .....................

Hinweis:
Es lagen ein Auszug des Amtsblattes vom 14.11.2016 tber den Beschluss des Gemeinde-
rates sowie Lageplanauszige der ErschlieRungsplanung zum Baugebiet bei.

3.6 Stellungnahme von Familie Melanie und Thomas Pies, Bekond vom 24.04.2017

Sachbericht:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bezugnehmend auf den Bebauungsplan ,.Erweiterung im Tal* in der Ortsgemeinde Bekond, mochten
wir im Rahmen der Offenlegung des Planentwurfs folgende Stellungnahme abgeben.

* Der in der Verbandsgemeinde Schweich offengelegte Planentwurf entspricht nicht dem
Bebauungsplan, der im Rahmen der Gemeinderatssitzung vom 14. November 2016 besprochen
und von den Mitgliedern des Gemeinderats beschlossen wurde.

Die ErschlieBung des Baugebietes soll geméB Gemeinderatsbeschluss {iber die Brunnenstrafe
erfolgen, die ErschlieBungsstrafe soll als Sackgasse ausgebaut und ggf. durch einen Poller
ergéinzt werden (siche auch Anlage 1, Punkt 3). Folglich bleibt auch die Matthias-Kinn-StraBe in
ihrer derzeitigen Form als Sackgasse bestehen. Dies wurde auf Wunsch der Anwohner im
Gemeinderat ausfiihrlich besprochen und in der Planung beriicksichtigt. Diesbeziiglich hatten
die Anwohner bereits im Mirz vergangenen Jahres die Ortsgemeinde Bekond angeschrieben
und um Beriicksichtigung im Planverfahren gebeten.
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Der veréffentlichte Planentwurf sieht nun jedoch vor, dass das Baugebiet iiber die Matthias-
Kinn-StraBBe erschlossen werden soll. Eine ErschlieBung der Flurstiicke 70, 68/2 und 67/4 {iber
die Brunnenstrafe ist in dieser Planung nicht mehr vorgesehen (siehe ,,Erweiterung im Tal in der
Ortsgemeinde Bekond — Begriindung®, Punkte 3.3.7 und 4.2.).

* Die Matthias-Kinn-StraBe wurde im Rahmen der ErschlieBung des Baugebietes ,,Im Tal*
bewusst als Sackgasse angelegt. Der Zuschnitt der Flurstiicke 147 und 190, sowie die gewiihlte
StraBen- bzw. Wegflihrung ermdglichen keine Nutzung als DurchfahrisstraBe (siche Anlage 3).
Eine Zufahrt zu den Flurstiicken 70, 68/2 und 67/4 ist durch diesen Engpass (max. 3 Meter in
Verbindung mit enger Abwickelung) nicht alltagstauglich, Aus unserer Sicht kann eine sinnvolle
ErschlieBung der Grundstiicke flir PkW, Lieferverkehr sowie Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge
nur iiber die Brunnenstrafe erfolgen.

Fir einen Vor-Ort-Termin zur Besichtigung der Gegebenheiten stehen wir Thnen gerne zur Verfligung.

Abwé&gunag:

Die Hinweise zur ErschlieBung Uber die Matthias-Kinn-StraBe werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es ist weiterhin beabsichtigt, dass die HaupterschlielBung tber die Brunnenstra-
Be erfolgt. Trotzdem bleibt eine Anbindung zur Matthias-Kinn-Straf3e erhalten. Eine Durch-
fahrt ist jedoch nicht vorgesehen, was durch verkehrslenkende Mafl3nahmen erfolgen kann.
Die verkehrslenkenden MaRRnahmen sind jedoch nicht Inhalt eines Bebauungsplanes. Der
Bebauungsplan sieht nur die Verkehrsflachen vor, die auch fir die ErschlieBung des ge-
samten Plangebietes erforderlich sind. Der Wohnweg wurde deshalb auf 4,0 m Breite aus-
gebaut, um die ErschlieBung der drei Grundstiicke zu ermdglichen. Inwiefern ein Verkehr
uber die Matthias-Kinn-StraRe erfolgt, ist in den Unterlagen so nicht dargestellt. Eine Ande-
rung ist deshalb nicht erforderlich.

Der Hinweis, dass der offengelegte Planentwurf nicht mit dem Bebauungsplan vom No-
vember 2016 entspricht, wird zuriickgewiesen. Der Bebauungsplan von November 2016
wurde nochmals aufgrund verschiedener Anregungen geandert und vom Gemeinderat
auch so beschlossen.

Hinweis:
Es lagen ein Auszug des Amtsblattes vom 14.11.2016 Uber den Beschluss des Gemeinde-
rates sowie Lageplanauszige der ErschlieRungsplanung zum Baugebiet bei.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: .
Nein-Stimmen: ...
Stimmenthaltungen: .....................
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3.7 Stellungnahme von Familie Nicole und Michael Junglen, Bekond vom
03.05.2017

Sachbericht:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bezugnehmend auf den Bebauungsplan ,,Erweiterung im Tal* in der Ortsgemeinde Bekond, mochten
wir im Rahmen der Offenlegung des Planentwurfs folgende Stellungnahme abgeben.

* Der in der Verbandsgemeinde Schweich offengelegte Planentwurf entspricht nicht dem
Bebauungsplan, der im Rahmen der Gemeinderatssitzung vom 14. November 2016 besprochen
und von den Mitgliedern des Gemeinderats beschlossen wurde.

Die ErschlieBung des Baugebietes soll gemiB Gemeinderatsbeschluss iiber den Brunnenstrafle erfolgen,
die ErschlieBungsstrafie soll als Sackgasse ausgebaut und ggf. durch einen Poller ergiinzt werden (siche
auch Anlage 1, Punkt 3). Folglich bleibt auch die Matthias-Kinn-Strafle in ihrer derzeitigen Form als
Sackgasse bestehen. Dies wurde auf Wunsch der Anwohner im Gemeinderat ausfiihrlich besprochen und
in der Planung beriicksichtigt. Diesbeziiglich hatten die Anwohner bereits im Miirz vergangenen Jahres
die Ortsgemeinde Bekond angeschrieben und um Berlicksichtigung im Planverfahren gebeten.

Der vertffentlichte Planentwurf sieht nun jedoch vor, dass das Baugebiet iiber die Matthias-Kinn-Strafle
erschlossen werden soll. Eine ErschlieBung der Flurstiicke 70, 68/2 und 67/4 iiber den Brunnenstraf3e ist
in dieser Planung nicht mehr vorgesehen (siche ,,Erweiterung im Tal in der Ortsgemeinde Bekond —
Begriindung®, Punkte 3.3.7 und 4.2.).

* Die Matthias-Kinn-Strafie wurde im Rahmen der ErschlieSung des Baugebietes ,,Im Tal
bewusst als Sackgasse angelegt. Der Zuschnitt der Flurstiicke 147 und 190, sowie die gewihlte
Straflen- bzw. Wegfiihrung ermdglichen keine Nutzung als Durchfahrtsstralle (siche Anlage 3).

Eine Zufahrt zu den Flurstiicken 70, 68/2 und 67/4 ist durch diesen Engpass (max. 3 Meter in
Verbindung mit enger Abwickelung) nicht alltagstauglich. Aus unserer Sicht kann eine sinnvolle
ErschlieBung der Grundstiicke fiir PkW, Lieferverkehr sowie Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge nur
iiber den Brunnenstrafle erfolgen.

Fiir einen Vor-Ort-Termin zur Besichtigung der Gegebenheiten stehen wir IThnen gerne zur Verfligung.

Abwagung:

Die Hinweise zur ErschlieBung uber die Matthias-Kinn-StraRe werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es ist weiterhin beabsichtigt, dass die HaupterschlieBung lber die Brunnenstra-
Re erfolgt. Trotzdem bleibt eine Anbindung zur Matthias-Kinn-Straf3e erhalten. Eine Durch-
fahrt ist jedoch nicht vorgesehen, was durch verkehrslenkende Mal3nahmen erfolgen kann.
Die verkehrslenkenden MafRnahmen sind jedoch nicht Inhalt eines Bebauungsplanes. Der
Bebauungsplan sieht nur die Verkehrsflachen vor, die auch fir die ErschlieRung des ge-
samten Plangebietes erforderlich sind. Der Wohnweg wurde deshalb auf 4,0 m Breite aus-
gebaut, um die ErschlieBung der drei Grundstiicke zu ermdglichen. Inwiefern ein Verkehr
tber die Matthias-Kinn-StraRe erfolgt, ist in den Unterlagen so nicht dargestellt. Eine Ande-
rung ist deshalb nicht erforderlich.
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Der Hinweis, dass der offengelegte Planentwurf nicht mit dem Bebauungsplan vom No-
vember 2016 entspricht, wird zuriickgewiesen. Der Bebauungsplan von November 2016
wurde nochmals aufgrund verschiedener Anregungen geadndert und vom Gemeinderat
auch so beschlossen.

Hinweis:
Es lagen ein Auszug des Amtsblattes vom 14.11.2016 Uber den Beschluss des Gemeinde-
rates sowie Lageplanauszige der ErschlieBungsplanung zum Baugebiet bei.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: .
Nein-Stimmen: ...l
Stimmenthaltungen: ............c........
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Gemeinderatsbeschluss

Der Gemeinderat Bekond hat nach reiflicher Prifung alle Stellungnahmen und Hinweise
sowie Anregungen sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: .
Nein-Stimmen: ...
Stimmenthaltungen: ............c........

Bekond, den .......coovvvvviiiiiniiiieeeen,

24
RZ
D:\Texte\2016035\Beschlus\20170601_BES_001_JO_BP OBB_Junil7.docx



	1. Allgemeines zum Verfahren
	2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
	2.1 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Landesdenkmalpflege, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Mainz vom 24.04.2017
	2.2 Stellungnahme der Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Trier vom 02.05.2017
	2.3 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau, Mainz vom 26.04.2017
	2.4 Stellungnahme des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier vom 26.04.2017
	2.5 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Mayen vom 13.04.2017
	2.6 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Trier vom 11.04.2017
	2.7 Stellungnahme der Verbandsgemeindewerke Schweich vom 04.04.2017
	2.8 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Erdgeschichte, Koblenz vom 04.04.2017
	2.9 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier vom 31.03.2017
	2.10 Stellungnahme der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt, Trier vom 08.05.2017
	3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung
	3.1 Stellungnahme von Familie Reinhold und Renate Herres, Bekond vom 27.04.2017
	3.2 Stellungnahme von Herrn Josef Herres und Erbengemeinschaft, Bekond vom 27.04.2017
	3.3 Stellungnahme von Herrn Josef Herres, Bekond vom 27.04.2017
	3.4 Stellungnahme der Anwohner der Matthias-Kinn-Straße, Bekond vom 26.04.2017
	3.5 Stellungnahme von Frau Stefanie Braun und Herrn Arkadiusz Plaskowicki, Bekond vom 26.04.2017
	3.6 Stellungnahme von Familie Melanie und Thomas Pies, Bekond vom 24.04.2017
	3.7 Stellungnahme von Familie Nicole und Michael Junglen, Bekond vom 03.05.2017

